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Härtefallregelung - 
mehr Geld für Zahnersatz

An den Kosten für Zahnersatz beteiligt sich die gesetzliche Krankenkasse mit so-
genannten Festzuschüssen in Höhe von 60% der Kosten für die „Regelversorgung“. 
Die Regelversorgung beschreibt dabei eine Grundversorgung oder auch das 
sogenannte Kassenmodell. 

Wer wenig Geld zur Verfügung hat (2025 weniger als 1.498,00 € brutto im Monat) 
oder eine Sozialleistung bezieht (z.B. Bürgergeld oder Grundsicherung), bekommt 
im Rahmen einer Härtefallregelung mehr Geld von der Krankenkasse. Hier wird 
der Festzuschuss von 60% auf 100% der Kosten für die Regelversorgung angehoben. 

Entscheidet sich der Härtefallberechtigte für die Regelversorgung, zahlt die 
Krankenkasse sogar noch mehr. Er bekommt diese Versorgung komplett von seiner 
Kasse bezahlt.

Entscheidet er sich aber für einen Versorgung, die über die Regelversorgung 
hinausgeht (z.B. eine vollverblendete statt einer metallischen Krone oder ein Im-
plantat statt einer Brücke), zahlt die Krankenkassen nur den Festzuschuss von 100% 
der Kosten für die Regelversorgung. Die entstehenden Mehrkosten muss auch der 
härtefallberechtigte Versicherte selbst tragen.

Überschreitet das Einkommen die Grenze für die Härtefallregelung nur unwe-
sentlich, kann ggf. über die „gleitende Härtefallregelung“ ein Anspruch auf eine 
zusätzliche Unterstützung zum Festzuschuss von 60% bestehen.

Antrag notwendig?
Der höhere Zuschuss im Rahmen der Härtefallregelungen muss von Geringverdie-
nern bei der Krankenkasse beantragt werden. Nehmen Sie dazu Kontakt mir Ihrer 
Krankenkasse auf (z.B. wenn Sie die Benachrichtigung der Kasse über die Geneh-
migung des Festzuschusse bekommen haben). Diese muss nämlich vor Behand-
lungsbeginn den Kostenplan genehmigen. 
Für Empfänger*innen einer Sozialleistung sollten die Krankenkassen automatisch 
die Härtefallregelung bescheinigen. Sollte das nicht so sein, fragen Sie bitte nach.

Hinweis: Wir verwenden in dieser Information keine einheitliche Schreibweise für die geschlechtliche 
Form. Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, sind immer alle Geschlechter (w/m/d) gemeint. Ziel ist 
eine gute Lesbarkeit und Berücksichtigung aller Geschlechter im Text.
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Härtefallregelung - 
Kasse zahlt Regelversorgung komplett
Härtefallberechtigt sind z.B. Bezieher*innen einer Sozial-
leistung z.B. von Sozialhilfe, Bürgergeld, Ausbildungsförde-
rung nach SGB III oder BaföG. Diese gelten als unzumutbar 
belastet. Hier erfolgt in der Regel keine Einkommensprü-
fung mehr. Ihre Krankenkasse sollte in diesen Fällen auto-
matisch und ohne Ihr Zutun den Härtefall bescheiden.

Versicherte gelten auch dann als härtefallberechtigt, 
wenn die monatlichen Bruttoeinnahmen im Jahr 2025 
folgende Beträge nicht überschreiten:

• Einzelperson:	    	    1.498,00 €
• mit einem Angehörigen: 2.059,75 €  (inkl. 561,75 €)
• pro weiterem Angehörigen erhöht sich die Grenze um	       
   weitere 374,50 €

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner nach 
dem Lebenspartnerschaftsgesetz und familienversicherte 
Kinder.

Beispielrechnung für die Einkommensgrenze einer vier-
köpfigen Familie (Versicherter, verheiratet, 2 Kinder):
• Einzelperson: 		    	    	      1.498,00 €
• mit einem Angehörigen: 		      +  561,75 €
• pro weiteren Angehörigen (zwei Kinder):  + 374,50 € x 2
= Einkommensgrenze der Familie:                2.808,75 €

Eine vierköpfige Familie fällt somit im Jahr 2024 unter die 
Härtefallregelung, wenn sie weniger als 2.808,75 € Brutto-
einnahmen zum Lebensunterhalt im Monat zur Verfügung 
hat.

Was wird als Einnahmen zum Lebensunterhalt gezählt?
Als Einnahmen gelten neben den eigenen auch die 
Einnahmen anderer im gemeinsamen Haushalt lebende 
Angehörige und Angehörige des Lebenspartners. Zu den 
Angehörigen gehören nicht die Partner einer nicht-eheli-
chen Lebensgemeinschaft.

Zu den Bruttoeinnahmen zählen z.B.:
•	 Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen
•	 Renten
•	 Lohnersatzleistungen wie z.B. Krankengeld, Verletz-

tengeld, Übergangsgeld, Arbeitslosengeld
•	 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozial-

hilfegesetz
•	 Einnahmen aus Kapitalvermögen
•	 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Dazu zählen z.B. nicht:
•	 Zahlungen aufgrund krankheits- und behinderungs-

bedingtem Mehrbedarf
•	 Erziehungsgeld, Kindergeld
•	 Pflegegeld ...

Gleitende Härtefallregelung - 
Kasse zahlt etwas mehr als Festzuschuss
Liegt das Einkommen gering über den oben genannten 
Grenzen für die Härtefallregelung, so kann möglicherweise 
über die gleitende Härtefallregelung noch ein höherer Zu-
schuss beansprucht werden.

Grundlage für die Berechnung ist der Betrag, um den die 
Bruttoeinnahmen die Einkommensgrenze für die Härte-
fallregelung übersteigen. Diese Überschreitung wird mit  
drei multipliziert und von dem regulären Festzuschuss der 
Krankenkasse abgezogen. Den so berechneten Restbetrag 
erhalten Versicherte als zusätzlichen Zuschuss.
Dieser Betrag ist auf die Höhe von 100% des Festzuschus-
ses und die tatsächlich entstandenen Kosten begrenzt.

Beispiel für die Berechnung des zusätzlichen Zuschus-
ses der 4-köpfigen Beispielsfamilie im Rahmen der 
gleitenden Härtefallregelung ohne Bonusanspruch:
•	 Monatliche Bruttoeinnahmen: 	            3.000,00 €
•	 Minus Einkommensgrenze Familie:               - 2.808,75 €
•	 Ergibt eine Überschreitung der Grenze um =  191,25 €
•	 Dreifache Überschreitung (191,75 € x 3)      = 573,75 €
•	 Regulärer Festzuschuss der Krankenkasse:       600,00 €
•	 Minus dreifache Überschreitung 	             - 573,75 €
•	 Zusätzlicher Zuschuss der Krankenkasse  =    26,25 €

Die Krankenkasse zahlt somit zum regulären Festzuschuss 
von 600 € einen zusätzlichen Zuschuss von 26,25 €, insge-
samt also 626,25 €. 

Gesetzesgrundlage: 

• § 55 Abs. 2 und 3 SGB V 
• http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__55.html

Hinweise:
• Stand der Information: Februar 2025
• Verantwortlich: Adelheid Schulte-Bocholt
   Gesundheitsladen München e.V., http://www.gl-m.de, 
   Tel.: 089/772565
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